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Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bitte lassen 
Sie die Sachverhalte in Ihrem konkreten Einzelfall von einem Rechtsanwalt und/oder Steuerberater klären.

Das Ertragswertverfahren 
richtet sich – wie der Name 
schon sagt – nach dem 
Ertrag, den eine Immobilie 
abwirft. Dieser wird auch 
Rohertrag genannt. Damit 
sind alle nachhaltig er-
zielbaren Mieteinnahmen 
gemeint. Allerdings geht 
es hier um die ortsüblichen 
Mieten und nicht um die 
Ist-Mieten.

Es geht also darum, wie 
viel Gewinn ein Käufer mit 
der Immobilie erzielen 

kann. Deshalb wird das 
Ertragswertverfahren in 
der Regel unter anderem 
bei Mehrfamilienhäusern, 
Büro- und Geschäftshäu-
sern, Einkaufszentren, 
Parkhäusern und Logistik-
flächen angewandt.

Bei diesem Verfahren 
werden der Wert des 
Grundstücks und der Wert 
der baulichen Anlagen 
getrennt berechnet. Aus-
schlaggebend sind hier 
– wie bereits gesagt – die 

Mieteinahmen. Von diesen 
werden die sogenannten 
Bewirtschaftungskosten, 
also die Kosten für Verwal-
tung, Instandhaltung und 
mögliche Mietausfälle ab-
gezogen. Aus diesem Wert 
und dem Wert des Grund-
stücks ergibt sich anschlie-
ßend der Gesamtertrags-
wert der Immobilie.

Allerdings wird zwischen 
dem sogenannten voll-
ständigen Ertragswertver-
fahren und dem einfachen 

Ertragswertverfahren 
unterschieden. Beim voll-
ständigen Ertragswert-
verfahren wird die Bo-
denwertverzinsung in die 
Rechnung mit einbezogen. 
Die Bodenwertverzinsung 
wird mit dem Vergleichs-
wertverfahren ermittelt. 
Dafür wird der lokale Lie-
genschaftszinssatz aus den 
Kaufpreissammlungen der 
Gutachterausschüsse her-
angezogen.

Beim einfachen Verfah-

ren werden der Grund-
stückswert und die daraus 
resultierende Boden-
wertverzinsung nicht 
berücksichtigt. Sondern 
hier geht es ausschließlich 
um den Wert der auf dem 
Grundstück errichteten 
Immobilie zur Ermittlung 
des Verkehrswertes.

Der Wert des Bodens un-
terliegt natürlich Schwan-
kungen. Der Wert des Ge-
bäudes dagegen sinkt aber 
alters- und abnutzungs-

bedingt tendenziell. Das 
bedeutet also, dass sich 
die Miete zwangsläufig 
reduziert, wenn nicht kon-
tinuierlich in ein Gebäude 
investiert wird.

Wie beim Vergleichs- und 
Sachwertverfahren können 
bestimmte Umstände und 
Gegebenheiten eintreten, 
die den Verkehrswert min-
dern oder erhöhen. Das 
heißt also: ein frisch sa-
niertes Mehrfamilienhaus, 
bei dem die Aussichten auf 

Wissen Sie, wie viel Ihre Immobilie aktuell wert ist? Um den Wert 
einer Immobilie zu ermitteln gibt es unterschiedliche Verfahren. 

Dabei ist es von der Immobilie abhängig, nach welchem 
Verfahren der Wert der Immobilie ermittelt wird. Lesen Sie hier, 
ob für Ihre Immobilie das Ertragswertverfahren das richtige ist.

Immobilienwert ermitteln 
mit dem Ertragswertverfahren

hohe Mieteinnahmen nicht 
schlecht stehen, ist nicht 
vergleichbar mit einer Im-
mobilie, bei der Fassade, 
Heizung oder Dach erneu-
ert werden müssen.

Sie möchten wissen, wie 
viel Ihre Immobilie wert 
ist und ob das Ertrags-
wertverfahren die richti-
ge Methode ist, um den 
Wert Ihrer Immobilie zu 
ermitteln? Kontaktieren 
Sie uns! Wir beraten Sie 
gern.


